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ZUM JAHRESWECHSEL
Zum angebrochenen neuen Jahre entbieten wir allen

Lesern unseres Blattes angelegentlichste Wünsche. Den
Mitarbeitern danken wir aufs beste für die uns zuteil
gewordene Mithilfe bei der Gestaltung unseres Blattes
und bitten sie, auch fernerhin uns unterstützen zu
wollen. Wir sind für Ratschläge, für Kritik wie für
Einsendung von in den Rahmen unseres Blattes passendem

Stoff immer dankbar, und unsere Bestrebungen zur
Verbreitung genossenschaftlichen Gedankengutes
bedürfen der allseitigen Unterstützung. Möge es uns
vergönnt sein, der guten Sache auch in Zukunft in Frieden
dienen zu können.

Redaktion und Administration
«Das Wohnen»

•

Verbandstagung 1951

Die Verbandstagung findet in diesem Jahr am 26.
und 2J. Mai in Luzern statt. Die Delegiertenmandate
mit Stimmrecht richten sich erstmals nach den neuen
Verbandsstatuten, die am i.Januar 1951 in Kraft
getreten sind. Deren Artikel 13 lautet:

«Die Sektionen haben Anrecht auf drei
Delegierte mit Stimmrecht und dazu

einen Delegierten mit Stimmrecht auf 50 Wohnungen

für die ersten 1000 Wohnungen,
einen Delegierten mit Stimmrecht auf 100 Wohnungen

für die weiteren 8000 Wohnungen,
einen Delegierten mit Stimmrecht auf 150
Wohnungen für die weiteren Wohnungen.

Maßgebend ist die Zahl der Wohnungen, für
welche im vorangegangenen Jahr Beiträge an den
Verband bezahlt wurden. Die Zuteilung der
Delegiertenmandate an die Genossenschaften, Behörden
und Verwaltungen sowie an die Einzelmitglieder ist
Sache der Sektionen.

Die Stimmkarten sind den Sektionen vor der
Delegiertenversammlung zuzustellen.

Mitglieder, die keiner Sektion angehören, haben
Anrecht auf einen Delegierten mit Stimmrecht bei

einem Jahresbeitrag, der geringer ist als der Betrag,
den eine Sektion auf 200 Wohnungen bezahlt, und
zwei Stimmen bei einem höheren Beitrag.»

Die Einladung mit dem Programm wird im «Wohnen»

und in der «Habitation» erscheinen. Außerdem
werden die Sektionen genügend Einladungen und
Programme erhalten, daß sie diese allen angeschlossenen
Genossenschaften, Behörden und Einzelmitgliedern
zustellen können.

Wir raten den Sektionen, jetzt schon festzustellen,
wie viele Mandate sie zugut haben und die Zuteilung
auf die Genossenschaften, Behörden und Verwaltungen

sowie die Einzelmitglieder vorzunehmen, damit die
Genossenschaften rechtzeitig ihre Delegierten bestimmen

können.

Gemäß Artikel 18 der Statuten müssen Anträge der
Kontrollstelle, der Sektionen und der keiner Sektion
angehörenden Mitglieder bis spätestens Ende März
dem Zentralvorstand eingereicht werden. Genossenschaften,

welche Anträge zuhanden der
Generalversammlung stellen wollen, müssen diese auf einen

vom Sektionsvorstand festzulegenden Zeitpunkt beim
Sektionsvorstand einreichen. Gts

GENOSSENSCHAFTLICHER WOHNUNGSBAU IN BIEL

Wohnbaugenossenschaft «Daheim», Biel
Wenn wir unsere Genossenschaft mit dem Lebenslauf

des Menschen vergleichen, so befinden wir uns
heute im Stadium eines Zweitkläßlers. Es ist also
gerade der richtige Moment, um unsere ersten Schritte
ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu wagen. Das
«Wohnen» scheint uns dazu der richtige Ort zu sein.

Dabei wird es sich bei diesem ersten Schritte mehr um
eine allgemeine Orientierung handeln über Entstehung,
Entwicklung und Bestand. Kinder können mit
technischen Daten noch nicht viel anfangen, sie haben mehr
Freude an Bildern. Wir beschränken uns deshalb heute

auf einige Hinweise und stellen in Bildern unsere erste

Siedlung im «Hinterried» vor, welche in der Zeit von
1943 bis 1947 entstanden ist. Die ganz schlauen Leser
haben damit bereits ausgerechnet, daß wir im Jahre
1943 das Licht der Welt erblickten, genau gesagt im
Monat April. Das Kind erwies sich als lebensfähig,
konnten doch bereits im Dezember des gleichen Jahres
15 Einfamilienhäuser zum Bezug zur Verfügung
gestellt werden. Den damals gegebenen Verhältnissen
betreffend Baustoffe entsprechend, wurden diese Häuser
zum Teil in Holz ausgeführt. Rasch haben wir uns
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